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I. Vorlage 
 

 zur Beschlussfassung 
 als Bericht 

 

Gremium Stadtrat       
 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 15.11.2006 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge 

Sitzungster
min einst. 

angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 

1 Finanz- und Verwaltungsausschuss 15.11.2006      

2 Stadtrat 15.11.2006      

3        

 
Betreff 
Erlass einer neuen Verordnung über das Leichenwesen der Stadt Fürth  
 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
3.11.2006 

Anlagen  
LeichenwesenVO 

 
Beschlussvorschlag 
Der Neufassung der Verordnung über das Leichenwesen vom 28. August 1997 wird 
zugestimmt. 

 
Sachverhalt 
Im Zuge der Neufassung der Bestattungs- und Friedhofssatzung vom 22.November 2005 wurde 
die Verordnung über das Leichenwesen bis jetzt nicht angepasst. In dieser Verordnung wird 
aber noch der Benutzungszwang für gemeindliche Leichenhäuser angeordnet, der sog. 
„Leichenhauszwang“, der jedoch lt. Rechtssprechung des Bayer. Verfassungsgerichtshofes 
verfassungswidrig ist. Die erforderliche  Anpassung an die neuere Rechtsprechung wird in der 
jetzt vorgelegten Verordnung über das Leichenwesen vollzogen. 
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Der Erlass der neuen Verordnung über das Leichenwesen ist für die Bürgerinnen und Bürger  
mit keiner finanziellen Mehrbelastung verbunden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja bei Hst. 7500.1158 Budget-Nr. 34500 im X Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 

liegt vor:  RA  RpA  weitere:    

Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung 

 
III. Ref. III/StdA 

 
   Fürth, 7.11.2006 
   gez. Maier 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
Frau Schmid 

Tel.:  
1583 

 
 


